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Niederlande

Nach Mitteilung des Ministeriums der Aus-
wärtigen Angelegenheiten der Niederlande haben

die Niederlande am 31. Oktober 1978 ihre
Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über
das auf Straßenverkehrsunfälle anzuwendende
Recht (BGBl. Nr. 387/1975, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 325/
1976) hinterlegt.

Kreisky

585.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

P R O T O K O L L
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DEM VEREINIGTEN
KÖNIGREICH VON GROSSBRITAN-
NIEN UND NORDIRLAND ZUR AB-
ÄNDERUNG DES AM 30. APRIL 1969
IN LONDON UNTERZEICHNETEN AB-
KOMMENS ZUR VERMEIDUNG DER
DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR
VERHINDERUNG DER STEUERUMGE-
HUNG BEI DEN STEUERN VOM EIN-

KOMMEN *)

Die Republik Österreich und das Vereinigte
Königreich von Großbritannien und Nordirland,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 390/1970
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von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur
Abänderung des zwischen den vertragschließen-
den Parteien am 30. April 1969 in London unter-
zeichneten Abkommens zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der
Steuerumgehung bei den Steuern vom Einkom-
men (im folgenden „Abkommen" genannt) ab-
zuschließen,

haben folgendes vereinbart:

ARTIKEL I

Artikel 10 des Abkommens wird aufgehoben
und wie folgt ersetzt:

„ARTIKEL 10

(1) Dividenden, die eine im Vereinigten König-
reich ansässige Person von einer in Österreich an-
sässigen Gesellschaft bezieht, dürfen im Vereinig-
ten Königreich besteuert werden. Diese Dividen-
den dürfen auch in Österreich nach österreichi-
schem Recht besteuert werden; die Steuer darf
aber unter der Voraussetzung, daß der nutzungs-
berechtigte Empfänger der Dividenden eine im
Vereinigten Königreich ansässige Person ist, nicht
übersteigen:

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden, wenn der nutzungsberechtigte
Empfänger eine Gesellschaft ist, die un-
mittelbar oder mittelbar mindestens 25
vom Hundert der Stimmrechte der die
Dividenden zahlenden Gesellschaft kon-
trolliert;

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden in allen anderen Fällen.

(2) Dividenden, die eine in Österreich ansässige
Person von einer im Vereinigten Königreich an-
sässigen Gesellschaft bezieht, dürfen in Öster-
reich besteuert werden. Diese Dividenden dürfen
auch im Vereinigten Königreich nach dem Recht
des Vereinigten Königreiches besteuert werden;
die Steuer darf aber unter der Voraussetzung,
daß der nutzungsberechtigte Empfänger der Divi-
denden eine in Österreich ansässige Person ist,
nicht übersteigen:

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden, wenn der nutzungsberechtigte
Empfänger eine Gesellschaft ist, die un-
mittelbar oder mittelbar mindestens 25
vom Hundert der Stimmrechte der die
Dividenden zahlenden Gesellschaft kon-
trolliert;

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden in allen anderen Fällen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 lit. a dieses Arti-
kels darf die Steuer für Dividenden, die unter
die vorgenannte Bestimmung fallen, so lange 10
vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden
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nicht übersteigen, als der österreichische Körper-
schaftsteuersatz für ausgeschüttete Gewinne
niedriger ist als für nichtausgeschüttete Gewinne
und der Unterschied zwischen den beiden Steuer-
sätzen in der höchsten Besteuerungsstufe 10
Hundertsatzpunkte übersteigt.

(4) Solange jedoch eine im Vereinigten König-
reich ansässige natürliche Person in bezug auf
Dividenden, die von einer im Vereinigten König-
reich ansässigen Gesellschaft gezahlt werden, einen
Anspruch auf Steueranrechnung besitzt, sind an-
stelle von Absatz 2 dieses Artikels folgende Be-
stimmungen anzuwenden:

a) (i) Dividenden, die eine in Österreich an-
sässige Person von einer im Vereinigten
Königreich ansässigen Gesellschaft be-
zieht, dürfen in Österreich besteuert
werden.

(ii) Hat eine in Österreich ansässige Person
gemäß lit. b dieses Absatzes einen An-
spruch auf Steueranrechnung in bezug
auf solche Dividenden, so darf die
Steuer auch im Vereinigten Königreich
nach dem Recht des Vereinigten König-
reiches von der Summe des Betrages
oder Wertes der Dividende und des
Steueranrechnungsbetrages mit einem
15 vom Hundert nicht übersteigenden
Satz erhöben werden.

(iii) Vorbehaltlich der lit. a ii) dieses Ab-
satzes sind Dividenden, die eine in
Österreich ansässige Person als nut-
zungsberechtigter Empfänger dieser
Dividenden von einer im Vereinigten
Königreich ansässigen Gesellschaft be-
zieht, von jeglicher Steuer befreit, mit
der im Vereinigten Königreich Dividen-
den belastet werden können.

b) Eine in Österreich ansässige Person, die von
einer im Vereinigten Königreich ansässigen
Gesellschaft eine Dividende bezieht, hat
vorbehaltlich der lit. c dieses Absatzes und
unter der Voraussetzung, daß sie der nut-
zungsberechtigte Empfänger dieser Divi-
dende ist, denselben Anspruch auf Steuer-
anrechnung im Vereinigten Königreich und
denselben Anspruch auf Zahlung jenes
Steueranrechnungsbetrages, der die Steuer-
schuld im Vereinigten Königreich über-
steigt, wie eine im Vereinigten Königreich
ansässige natürliche Person, die diese Divi-
dende bezieht.

c) Lit. b dieses Absatzes ist nicht anzuwenden,
wenn der nutzungsberechtigte Empfänger
der Dividende eine Gesellschaft ist, die
allein oder zusammen mit einer oder
mehreren verbundenen Gesellschaften un-
mittelbar oder mittelbar mindestens 10 vom
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Hundert der Stimmrechte der die Divi-
dende zahlenden Gesellschaft kontrolliert.
Im Sinne dieser lit. c gelten zwei Gesell-
schaften als verbunden, wenn eine unmittel-
bar oder mittelbar von der anderen be-
herrscht wird, oder beide unmittelbar oder
mittelbar von einer dritten Gesellschaft
beherrscht werden; eine Gesellschaft gilt als
von einer anderen beherrscht, wenn die
letztgenannte mehr als 50 vom Hundert
der Stimmrechte der erstgenannten Gesell-
schaft kontrolliert.

(5) Der in diesem Artikel verwendete Aus-
druck „Dividenden" bedeutet Einkünfte aus
Aktien, Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen,
Gründeranteilen oder anderen Rechten — ausge-
nommen Forderungen — mit Gewinnbeteiligung
sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam-
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des
Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft
ansässig ist, den Einkünften aus Aktien gleich-
gestellt sind; er umfaßt auch alle Einkünfte (mit
Ausnahme der Zinsen und Lizenzgebühren, die
nach den Vorschriften der Artikel 11 oder 12
dieses Abkommens von der Steuer entlastet sind),
die nach dem Riecht des Vertragstaates, in dem
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig
ist, als Dividende oder Ausschüttung einer Gesell-
schaft behandelt werden.

(6) Die vorstehenden Absätze berühren nicht
die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt wer-
den.

(7) Die Absätze 1, 2, 3 und 4 dieses Artikels
sind nicht anzuwenden, wenn der in einem der
beiden Vertragstaaten ansässige nutzungsberech-
tigte Empfänger der Dividenden in dem anderen
Vertragstaat, in dem die die Dividende zahlende
Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche oder
geschäftliche Tätigkeit durch eine dort gelegene
Betriebstätte ausübt, und die Beteiligung, für
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu
dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist
Artikel 7 anzuwenden.

(8) Gehören dem in einem Vertragstaat an-
sässigen nutzungsberechtigten Dividendenemp-
fänger mindestens 10 vom Hundert der Aktien-
gattung, auf die die Dividenden gezahlt werden,
dann sind die Absätze 1, 2, 3 und 4 dieses Artikels
insoweit nicht anzuwenden, als diese Dividenden
nur aus Gewinnen oder Einkünften gezahlt wer-
den konnten, die die Dividenden zahlende Ge-
sellschaft in einer Rechnungsperiode erzielt oder
bezogen hat, die zwölf oder mehr Monate vor
dem „maßgeblichen Zeitpunkt" geendet hat. Als
„maßgeblicher Zeitpunkt" im Sinne dieses Ab-
satzes ist jener Zeitpunkt anzusehen, an dem der
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nutzungsberechtigte Empfänger Eigentümer von
mindestens 10 vom Hundert der betreffenden
Aktiengattung geworden ist.

Dieser Absatz ist jedoch nicht anzuwenden,
wenn der nutzungsberechtigte Dividendenemp-
fänger darlegt, daß die Aktien aus wirklich ge-
schäftlichen Gründen und nicht in erster Linie
zu dem Zweck erworben wurden, die Vorteile
dieses Artikels zu erlangen.

(9) Bezieht eine in einem Vertragstaat an-
sässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus
Quellen des anderen Vertragstaates, so darf die-
ser andere Staat die von der Gesellschaft ge-
zahlten Dividenden nicht besteuern, es sei denn,
daß diese Dividenden an eine in diesem anderen
Staat ansässige Person gezahlt werden oder daß die
Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt wer-
den, tatsächlich zu einer in diesem anderen Staat
gelegenen Betriebstätte gehört, und er darf die
nichtausgeschütteten Gewinne der Gesellschaft
keiner Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne
unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Divi-
denden oder die nichtausgeschütteten Gewinne
ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat
erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen."

ARTIKEL II

(1) Dieses Protokoll soll ratifiziert und die
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie mög-
lich in Wien ausgetauscht werden.

(2) Dieses Protokoll tritt 60 Tage nach dem
Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft
und findet daraufhin Anwendung auf Dividen-
den, die am oder nach dem 6. April 1973 ge-
zahlt wurden.

ARTIKEL III

Übersteigt die vor Inkrafttreten dieses Proto-
kolls von Dividenden an der Quelle abgezogene
Steuer den Steuerbetrag, der nach den Bestim-
mungen dieses Protokolls erhoben werden darf,
so wird, ungeachtet des Artikels 23 des Abkom-
mens, der übersteigende Steuerbetrag über Antrag
rückerstattet; der Antrag ist bei der in Betracht
kommenden zuständigen Behörde innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem das Protokoll in Kraft tritt, zu stellen.

ARTIKEL IV

Dieses Protokoll bleibt so lange wie das Ab-
kommen in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig be-
vollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll
unterzeichnet.
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Geschehen in London, am 17. November 1977
in zwei Urschriften in deutscher und englischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Republik Österreich:

Enderl m. p.

Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland:

Frank Judd m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifi-
kationsurkunde wurde am 31. Oktober 1978 ausgetauscht; das Protokoll tritt gemäß seinem
Art. II Abs. 2 am 30. Dezember 1978 in Kraft.

Kreisky

586.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Abkommens samt Anhang wird genehmigt.

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-
blik über die Zusammenarbeit auf den Ge-
bieten der Kultur, Bildung und Wissenschaft

Die Republik Österreich und die Tschecho-
slowakische Sozialistische Republik haben,

in der Erkenntnis, daß die Entwicklung der
Beziehungen auf dem Gebiet der Kultur, Bildung
und Wissenschaft zu einem besseren Verständnis
zwischen den Menschen und Völkern beiträgt
und so eine dauerhafte Verständigung zwischen
den Staaten fördert, sowie

in dem Wunsche, auf der Grundlage der Schluß-
akte der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa einen Beitrag zur weiteren
Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen
zwischen der Republik Österreich und der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
sowie zwischen den Völkern beider Länder zu
leisten,

vereinbart, dieses Abkommen abzuschließen,
und sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Vertrags Staaten unterstützen die gegen-
seitige Zusammenarbeit in den Bereichen der
Kultur und Wissenschaft, der Kunst, der Bildung,
des Filmwesens, der Massenmedien und des
Sports.

Artikel 2

Die Vertragsstaaten werden die Zusammenar-
beit zwischen der Österreichischen Akademie der
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Wissenschaften und der Tschechoslowakischen
Akademie der Wissenschaften auf der Grundlage
direkter Vereinbarungen zwischen diesen Institu-
tionen unterstützen.

Artikel 3
Die Vertragsstaaten unterstützen die Zu-

sammenarbeit zwischen den Universitäten und
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Sie
tauschen zu diesem Zweck Universitätslehrer
und Forscher aus.

Artikel 4
Die Vertragsstaaten fördern die Zusammen-

arbeit auf dem Gebiet der Grundlagenforschung
durch die Aufstellung und Verwirklichung ge-
meinsamer wissenschaftlicher Programme, die
Veranstaltung gemeinsamer Konferenzen und
Symposien und durch andere Formen. Sie unter-
stützen die Teilnahme von Wissenschaftern und
Forschern an wissenschaftlichen Veranstaltungen,
die in dem anderen Land stattfinden.

Artikel 5
Die Vertragsstaaten fördern den Erfahrungs-,

Informations- und Publikationsaustausch zwi-
schen Universitäten, Hochschulen und Institu-
tionen der Grundlagenforschung, und erleichtern
den Zugang zu solchen Informationen und Publi-
kationen im Einklang mit innerstaatlichen Vor-
schriften.

Artikel 6
Die Vertragsstaaten unterstützen den Austausch

von Lektoren sowohl der deutschen als auch der
tschechischen und slowakischen Sprache zur
Tätigkeit an Universitäten und bei Sprachkursen.

Artikel 7
Die Vertrags Staaten gewähren einander Studien-

und Kurzstipendien für Studierende und absol-
vierte Akademiker der Universitäten und künstle-
rischen Hochschulen im Mindestausmaß von 32
Monaten jährlich.

Artikel 8
Die Vertragsstaaten prüfen die Bedingungen,

unter welchen eine gegenseitige Anerkennung
der Reifezeugnisse, eine Anrechnung von Stu-
dienzeiten an Universitäten und Hochschulen
und eine Anerkennung von akademischen Graden
stattfinden kann. Zu diesem Zwecke tauschen sie
Unterlagen über die bezüglichen Vorschriften
aus und bereiten in einem hiefür eingesetzten
Expertenkomitee Absprachen über solche An-
erkennungen vor.

Artikel 9
Die Vertragsstaaten unterstützen die Arbeit

von Wissenschaftern und Forschern des anderen
Staates durch die Erleichterung des Zugangs zu
kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen
wie Bibliotheken, Archiven und Museen im Ein-
klang mit innerstaatlichen Vorschriften.
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Artikel 10

Die Vertragsstaaten tauschen pädagogische Er-
fahrungen durch Übermittlung von didaktischem
Material und Austausch von Experten aus.

Artikel 11

Zum Zwecke der objektiven Darstellung der
Geschichte, Geographie und Kultur des anderen
Vertragsstaates in den Lehrbüchern tauschen die
beiden Vertragsstaaten Lehrpläne und Lehrbücher
aus und entsenden abwechselnd Delegationen zur
Ausarbeitung gemeinsamer Empfehlungen.

Artikel 12

Die Vertragsstaaten fördern die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung,
insbesondere durch den Austausch von Dokumen-
tationen und Informationsmaterial sowie durch
Austausch von Fachleuten.

Artikel 13

Die Vertragsstaaten fördern die Zusammen-
arbeit auf den Gebieten der Bibliotheken, der
Denkmalpflege, der Museen und des Theaters
durch Übermittlung entsprechender Dokumenta-
tionen und durch Austausch von Fachleuten.

Artikel 14

Die Vertragsstaaten tauschen Ausstellungen
musealer und lebendiger Kunst aus; zur Durch-
führung solcher Ausstellungen werden Verein-
barungen zwischen den zuständigen Stellen ge-
schlossen.

Artikel 15

Die Vertragsstaaten ermutigen zur Durch-
führung der Gastspiele von Theatern, Künstler-
ensembles und einzelnen Künstlern auf kommer-
zieller und nichtkommerzieller Grundlage sowie
zur Aufführung von Theater- und Musikwerken
von Autoren und Komponisten des anderen
Landes.

Artikel 16

Die Vertragsstaaten ermutigen die Übersetzung
von literarischen, künstlerischen und wissen-
schaftlichen Werken und zur Einladung von Über-
setzern.

Artikel 17

Die Vertragsstaaten unterstützen Besuche von
Persönlichkeiten des kulturellen Lebens, von
Künstlern und Kulturjournalisten.

Artikel 18

Die Vertrags Staaten fördern Kontakte auf dem
Gebiet der bildenden und der angewandten
Kunst wie auch der Architektur sowie die direkte
Zusammenarbeit der diesbezüglichen Galerien,
Vereinigungen und Organisationen.
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Artikel 19

Die Vertrags Staaten fördern die Zusammen-
arbeit im Bereich der Presse, insbesondere gegen-
seitige Besuche von Journalisten.

Die Vertragsstaaten ermutigen den „Öster-
reichischen Rundfunk" und „Československým
rozhlasem a Československo televizi" zur Er-
weiterung der direkten Zusammenarbeit.

Artikel 20

Die Vertragsstaaten ermutigen zur Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Filmwesens durch

1. Einladung von Fachleuten zur Teilnahme
an Veranstaltungen,

2. Austausch von Filmen, Aufzeichnungen,
Programmen und Material,

3. Organisation von Filmwochen oder Film-
tagen,

4. Zusammenarbeit der zuständigen Fachorga-
nisationen.

Artikel 21
Die Vertragsstaaten ermutigen die Erweiterung

der Beziehungen auf dem Gebiet des Sports und
der Leibeserziehung durch Zusammenarbeit der
zuständigen Organisationen.

Artikel 22

Die allgemeinen organisatorischen und finan-
ziellen Bedingungen der Durchführung dieses
Abkommens werden im Anhang geregelt, der
einen integrierenden Bestandteil dieses Abkom-
mens bildet.

Artikel 23

Zur Durchführung dieses Abkommens wird
eine Gemischte Kommission gebildet, die aus den
Vertretern der Vertragsstaaten besteht. Sie tritt
mindestens alle zwei Jahre abwechselnd in der
Republik Österreich und in der Tschechoslowaki-
schen Sozialistischen Republik zusammen. Sie
erarbeitet Programme zur Durchführung dieses
Abkommens und zur Regelung der damit ver-
bundenen organisatorischen und finanziellen
Fragen.

Die Namen der Mitglieder der Gemischten
Kommission werden auf diplomatischem Wege
mitgeteilt.

Zu den Sitzungen der Gemischten Kommission
können auch Experten herangezogen werden.

Artikel 24

Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen und kann von jedem der Vertrags-
staaten schriftlich auf diplomatischem Wege ge-
kündigt werden. Die Kündigung tritt sechs Mo-
nate nach Einlangen der Notifikation beim anderen
Vertragsstaat in Kraft.

368
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Artikel 25
Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem

Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Vertragsstaaten
einander schriftlich auf diplomatischem Wege
mitgeteilt haben, daß die jeweiligen innerstaat-
lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
gegeben sind.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten Be-
vollmächtigten das vorliegende Abkommen unter-
zeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Wien, am 22. November 1977
in zwei Urschriften, jede in deutscher und
tschechischer Sprache, wobei beide Texte in
gleicher Weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Willibald Pahr m.p.

Für die Tschechoslowakische
Sozialistische Republik:

Bohuslav Chňoupek m.p.

Anhang
zum Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik über die Zusammen-
arbeit auf den Gebieten der Kultur, Bildung

und Wissenschaft

1. Bei der Durchführung der von der Ge-
mischten Kommission gemäß Artikel 23 des
Abkommens vorbereiteten Programme ermög-
lichen und fördern die Vertragsstaaten

a) die direkte Zusammenarbeit zwischen den
zuständigen Institutionen, Organisationen
und Vereinigungen,

b) Einladungen von Gastprofessoren oder Ein-
ladungen von Universitätslehrern und For-
schern sowie von Persönlichkeiten des kul-
turellen und wissenschaftlichen Lebens zu
den vereinbarten kürzeren Aufenthalten.

2. Die aufgrund dieses Abkommens verein-
barten Stipendien haben Aufenthalts kosten (Un-
terbringung, Verpflegung, Taschengeld) und
Studiengebühren zu decken. Das Gastland deckt
im Bedarfsfalle die Kosten ärztlicher Behandlung.

3. Bei den aufgrund dieses Abkommens ver-
einbarten Besuchen trägt das Entsendeland die
Reisekosten zum ersten und vom letzten Zielort,
das Gastland die allenfalls vereinbarten Inlands-
reisen, die Kosten für Nächtigung und Ver-
pflegung sowie in angemessener Weise die sonsti-
gen sich aus dem Zweck der Einladung ergeben-
den Kosten.
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4. Bei den aufgrund dieses Abkommens ver-
einbarten Ausstellungen trägt das Entsendeland
die Kosten der Vorbereitung und Versendung
zum ersten Bestimmungsort im Gastland und vom
letzten Bestimmungsort im Gastland zurück
sowie die Versicherung für Transport und Auf-
enthalt. Das Gastland trägt alle übrigen Kosten.

Nach Unterzeichnung der Ratifikationsurkunde durch den Bundespräsidenten und ihrer Gegen-
zeichnung durch den Vizekanzler sind am 10. Oktober 1978 die in Art. 25 des Abkommens vor-
gesehenen Mitteilungen erfolgt; das Vertragswerk tritt nach derselben Bestimmung am 9. Dezem-
ber 1978 in Kraft.

Kreisky

5 8 7 .
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

VERTRAG
zwischen der Republik Österreich und
dem Königreich Spanien über die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Gesund-

heitswesens

Die Republik Österreich und das Königreich
Spanien in dem Wunsche, die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Staaten auch auf dem Ge-
biete des Gesundheitswesens zu fördern, und im
Bewußtsein, durch diese Zusammenarbeit gleich-
zeitig der Festigung der freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen den beiden Staaten zu
dienen,
sind übereingekommen, folgenden Vertrag zu
schließen:

Artikel 1
Die Vertragsstaaten werden die Zusammen-

arbeit auf dem Gebiete des Gesundheitswesens
und der angewandten medizinischen Forschung
entwickeln und fördern.

Artikel 2
Die Entwicklung und Förderung der Zu-

sammenarbeit auf den Gebieten des Gesund-
heitswesens und der angewandten medizinischen
Forschung soll insbesondere erfolgen durch

den Erfahrungsaustausch auf den Gebieten
der Leitung, Planung und Organisation des
Gesundheitswesens, der medizinischen Betreuung
der Bevölkerung sowie der angewandten medi-
zinischen Forschung und der Weiterbildung des
ärztlichen und nichtärztlichen Personals im Ge-
sundheitswesen,

den Informationsaustausch auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens, vor allem über das Infek-
tionsgeschehen sowie über Gesetze und sonstige
für das Gesundheitswesen maßgebende Vor-
schriften und Richtlinien,

den Erfahrungsaustausch über die Organisation
der Dringlichen Medizinischen Hilfe, der medi-
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zinischen Rehabilitation, der Betreuung älterer
Menschen und der psychiatrischen Betreuung
und

den Austausch von Fachzeitschriften und
Publikationen auf dem Gebiet des Gesundheits-
wesens.

Artikel 3

Die Vertragsstaaten fördern
1. die Zusammenarbeit ihrer Institutionen auf

dem Gebiet des Gesundheitswesens und
im Bereich der angewandten medizinischen
Forschung,

2. die Zusammenarbeit ihrer medizinisch-
wissenschaftlichen Gesellschaften,

3. die Zusammenarbeit von Experten auf dem
Gebiet des Gesundheitswesens und im
Bereich der angewandten medizinischen
Forschung,

4. den Austausch von Experten zum Zwecke
der beruflichen Weiterbildung,

5. die gegenseitige Teilnahme von Experten
an einschlägigen Fachveranstaltungen.

Artikel 4

Zur Durchführung dieses Vertrages werden
abwechselnd in einem der beiden Vertragsstaaten
durch die zuständigen Behörden Arbeitspläne
mit einer Geltungsdauer von jeweils drei Jahren
vereinbart. In diesen Arbeitsplänen sind unter
Bedachtnahme auf die Grundsätze der Ausge-
wogenheit und des gegenseitigen Nutzens nähere
Vereinbarungen über den Austausch von Ex-
perten, wie über Umfang, Aufenthaltsdauer und
Bedingungen — insbesondere finanzieller Art —
der Aufnahme im Gastland, zu treffen.

Artikel 5

Dieser Vertrag wird für die Dauer von fünf
Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit verlängert
sich jeweils um weitere fünf Jahre, sofern nicht
einer der Vertragsstaaten diesen Vertrag spätestens
sechs Monate vor Ablauf dieser Frist schriftlich
auf diplomatischem Wege kündigt.

Dieser Vertrag tritt sechzig Tage nach Aus-
tausch von Noten in Kraft, in denen die Vertrags-
staaten einander mitgeteilt haben, daß die je-
weiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für
dessen Inkrafttreten erfüllt sind.

ZU URKUND dessen haben die Bevollmächtig-
ten der beiden Vertragsstaaten diesen Vertrag
unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Wien, am 1. Feber 1978 in
zwei Urschriften in deutscher und spanischer
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Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Republik Österreich:

Willibald P. Pahr

Für das Königreich Spanien:

Marcelino Oreja Aguirre

Die Ermächtigung zur Durchführung des in Artikel 5 des Vertrages vorgesehenen Noten-
wechsels wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Bundeskanzler gegengezeichnet;
der Vertrag tritt gemäß derselben Bestimmung am 9. Dezember 1978 in Kraft.

Kreisky

5 8 8 .
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Abkommen
zwischen der Regierung der Republik
Österreich und der Regierung der Volks-
republik Polen über die Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung in Zoll-

angelegenheiten

DIE REGIERUNG der REPUBLIK
ÖSTERREICH
und die

REGIERUNG der VOLKSREPUBLIK
POLEN

UNTER BEDACHTNAHME auf die Bestim-
mungen der Schlußakte der Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,

VOM WUNSCHE GELEITET, daß durch die
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen
den Zollverwaltungen der beiden Staaten der
Personen- und Warenverkehr erleichtert werden
soll,

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß durch diese
Zusammenarbeit die Bekämpfung von Zuwider-
handlungen gegen die Zollvorschriften wirk-
samer gestaltet wird,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

In diesem Abkommen bedeutet:

a) „Zollvorschriften" die von den Zollver-
waltungen zu vollziehenden Rechtsvor-
schriften der Vertragsparteien über die
Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr und Lagerung
von Waren, die sich auf Zölle oder andere
Eingangs- oder Ausgangsabgaben beziehen;

b) „Zollverwaltungen" die zentralen Zoll-
behörden, das sind in der Republik Öster-
reich das Bundesministerium für Finanzen
und in der Volksrepublik Polen das Haupt-
amt für Zoll;



3736 201. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1978 — Nr. 588

c) „Zuwiderhandlung" eine Verletzung der
Zollvorschriften sowie den Versuch einer
solchen Verletzung.

Artikel 2
Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien

werden im Rahmen dieses Abkommens
a) sich bemühen, durch engere Zusammen-

arbeit den Personen- und Warenverkehr
zu erleichtern,

b) über Fachbereiche von beiderseitigem Inter-
esse einen Informationsaustausch pflegen
und

c) einander bei der Bekämpfung von Zuwider-
handlungen unterstützen.

Artikel 3
Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien

werden
a) die bei ihrer Arbeit in Bereichen gemein-

samen Interesses gewonnenen Erfahrungen,
insbesondere bei der Anwendung und Aus-
wertung neuer technischer Mittel, und

b) Fachliteratur, Zollvorschriften und wissen-
schaftliche und fachliche Arbeiten in den
Bereichen des Zollwesens

untereinander austauschen.

Artikel 4
Für die Durchführung der nach diesem Abkom-

men erforderlichen Maßnahmen ist das Recht
der ersuchten Vertragspartei anzuwenden.

Artikel 5
(1) Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien

leisten einander auf Ersuchen Unterstützung
zur Verhinderung, Aufdeckung und Verfolgung
von Zuwiderhandlungen. Die Unterstützung
erfaßt alle Maßnahmen, insbesondere die Ver-
nehmung der einer Zuwiderhandlung verdächti-
gen Personen sowie der Zeugen oder Sach-
verständigen, den Augenschein sowie die Be-
schlagnahme von Gegenständen, die als Beweis-
mittel in Betracht kommen. Unterstützung wird
nicht geleistet, wenn nach den Rechtsvorschriften
der ersuchten Vertragspartei die Ahndung der
Zuwiderhandlung in die Zuständigkeit der
Gerichte fällt.

(2) Die Unterstützung erstreckt sich auch
auf jene Verfahren, die im Zusammenhang
mit der Zuwiderhandlung stehen und der Erhe-
bung der Zölle und der anderen Eingangs- oder
Ausgangsabgaben dienen.

(3) Die Verhaftung von Personen und die
Vornahme von Haus- oder Personendurch-
suchungen sowie die Einhebung und zwangs-
weise Einbringung von Zöllen, anderen Eingangs-
oder Ausgangsabgaben, Geldstrafen und sonstigen
Beträgen sind von der Unterstützung ausge-
nommen.
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Artikel 6

(1) Auf Ersuchen der Zollverwaltung der
einen Vertragspartei erteilt die Zollverwaltung
der anderen Vertragspartei Auskünfte,

a) ob Zollverschlüsse, Nämlichkeitszeichen
oder die den Zollbehörden des ersuchenden
Staates als Belege vorgelegten amtlichen
Urkunden der ersuchten Vertragspartei echt
sind;

b) ob Waren, die aus dem Gebiet der einen
Vertragspartei in das Gebiet der anderen
Vertragspartei eingeführt worden sind, ent-
sprechend den Zollvorschriften der ersuchten
Vertragspartei ausgeführt wurden;

c) ob Waren, die aus dem Gebiet der einen
in das Gebiet der anderen Vertragspartei
ausgeführt worden sind, entsprechend den
Zollvorschriften der ersuchten Vertrags-
partei in ihr Gebiet eingeführt und welchem
Zollverfahren sie dort unterzogen wurden;

d) über Umstände, die sich aus ihren Zoll-
papieren ergeben und sich auf einen Waren-
verkehr beziehen, bei dem der Verdacht
besteht, daß Zuwiderhandlungen im Gebiet
einer Vertragspartei oder beider Vertrags-
parteien begangen wurden.

(2) Die Zollverwaltung der einen Vertrags-
partei erteilt der Zollverwaltung der anderen
Vertragspartei unaufgefordert und so schnell
wie möglich Auskünfte

a) über Umstände, die den Verdacht begründen,
daß eine Zuwiderhandlung im Gebiet der
anderen Vertragspartei begangen wurde
oder geplant ist;

b) über die Entdeckung neuer Mittel und
Methoden zur Begehung von Zuwider-
handlungen.

Artikel 7

(1) Die Zollverwaltung der einen Vertrags-
partei überwacht auf Ersuchen der Zollverwaltung
der anderen Vertragspartei, soweit ihr dies
möglich ist,

a) die Ein- und Ausreise bestimmter Personen,
die verdächtig sind, daß sie gewerbsmäßig
Zuwiderhandlungen gegen die Zollvor-
schriften der anderen Vertragspartei be-
gehen;

b) den Verkehr mit bestimmten Waren, die
nach Mitteilung der anderen Vertrags-
partei Gegenstand eines ausgedehnten ille-
galen Verkehrs nach oder aus ihrem Gebiet
sind;

c) bestimmte Land-, Wasser- und Luftfahr-
zeuge, bei denen der Verdacht besteht,
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daß sie zur Begehung von Zuwiderhand-
lungen im Gebiet der anderen Vertrags-
partei benutzt werden.

(2) Das Ergebnis der Überwachung ist der
Zollverwaltung der ersuchenden Vertragspartei
mitzuteilen.

Artikel 8

(1) Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien
erteilen einander unaufgefordert oder auf Ersuchen
so schnell wie möglich alle Auskünfte hinsichtlich
Zuwiderhandlungen, an deren Bekämpfung ein
besonderes Interesse der Zollverwaltungen der
Vertragsparteien besteht. Dies gilt insbesondere
für den Verkehr mit Suchtgiften, mit Waffen,
Munition und Sprengstoffen, mit Gegenständen
geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller
Bedeutung sowie für den Verkehr mit Waren,
die einer hohen Besteuerung unterliegen, wie
Alkohol und Tabakwaren.

(2) Die Zollverwaltung der einen Vertrags-
partei wird der Zollverwaltung der anderen
Vertragspartei die Bestrafung von Personen wegen
solcher Zuwiderhandlungen mitteilen, an deren
Bekämpfung ein besonderes Interesse der Zoll-
verwaltungen der Vertragsparteien besteht, sofern
diese Personen ihren Wohnsitz auf dem Gebiet
der anderen Vertragspartei haben. Eine Ver-
pflichtung zur Auskunftserteilung über eigene
Staatsangehörige besteht nicht.

Artikel 9

(1) Die Unterstützung kann verweigert oder
von der Erfüllung bestimmter Bedingungen
abhängig gemacht werden, wenn die ersuchte
Vertragspartei der Ansicht ist, daß die Unter-
stützung geeignet ist, die Souveränität, Sicher-
heit, öffentliche Ordnung (ordre public) oder
andere wesentliche Interessen zu beeinträchtigen.

(2) Wird ein Ersuchen gestellt und wäre die
Zollverwaltung der ersuchenden Vertragspartei
im umgekehrten Falle nicht in der Lage, die
begehrte Unterstützung zu leisten, so weist
die Zollverwaltung der ersuchenden Vertrags-
partei in ihrem Ersuchen auf diesen Umstand
hin. In einem solchen Fall steht es der Zoll-
verwaltung der ersuchten Vertragspartei frei,
dem Ersuchen zu entsprechen.

(3) Wenn einem Ersuchen ganz oder teilweise
nicht entsprochen werden kann, ist die ersuchende
Vertragspartei hievon unter Angabe der Umstände,
die für die Weiterführung der Sache durch die
ersuchende Vertragspartei von Bedeutung sein
können, unverzüglich zu benachrichtigen.
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Artikel 10

(1) Die im Rahmen der Unterstützung erhaltenen
Auskünfte, Schriftstücke und anderen Mitteilun-
gen dürfen nur für Zwecke dieses Abkommens
und nur unter den von der Zollverwaltung der
Vertragspartei, die sie übermittelt hat, festgelegten
Bedingungen verwendet werden; sie dürfen
anderen als den mit ihrer Verwendung zu diesen
Zwecken betrauten Personen, Behörden oder
sonstigen Dienststellen nur dann weitergegeben
werden, wenn die Zollverwaltung der Vertrags-
partei, die sie übermittelt hat, dem ausdrücklich
zustimmt. Dies gilt nicht für Auskünfte, Schrift-
stücke und andere Mitteilungen betreffend Zu-
widerhandlungen mit Suchtgiften, Waffen, Muni-
tion und Sprengstoffen.

(2) Die Auskünfte, Schriftstücke und anderen
Mitteilungen genießen im Gebiet der Vertrags-
partei, die sie erhält, den gleichen Schutz des
Amtsgeheimnisses, der in diesem Gebiet für
eigene gleichartige Auskünfte, Schriftstücke und
andere Mitteilungen gilt.

Artikel 11

Die unter den Bedingungen dieses Abkommens
erhaltenen Auskünfte, Schriftstücke und anderen
Mitteilungen können als Beweismittel auch in
Verfahren vor den Gerichten herangezogen
werden; ihre Verwendung und ihre Beweiskraft
in diesen Verfahren richten sich nach dem Recht
der jeweiligen Vertragspartei.

Artikel 12

(1) Akten und andere Schriftstücke werden
in der Regel in Abschrift übermittelt. Die Über-
mittlung von Akten und anderen Schriftstücken
in Urschrift wird nur verlangt, wenn die Über-
sendung von Abschriften nicht ausreicht.

(2) Übermittelte Akten, Schriftstücke in Ur-
schrift und andere Gegenstände sind der Zoll-
verwaltung der ersuchten Vertragspartei so bald
wie möglich zurückzugeben; daran bestehende
Rechte der ersuchten Vertragspartei oder dritter
Personen bleiben unberührt.

Artikel 13

(1) Die in diesem Abkommen vorgesehene
Unterstützung findet unmittelbar zwischen den
Zollverwaltungen der Vertragsparteien statt.

(2) Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien
können bei Behandlung der Fragen, die sich aus
diesem Abkommen ergeben und das innerstaat-
liche oder zwischenstaatliche Zollrecht betreffen,
unmittelbar miteinander verkehren, sofern diese
Fragen weder andere Bereiche des Völkerrechts
noch die Außenpolitik betreffen. Sie werden
Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Aus-
legung oder Anwendung des Abkommens auf-
treten könnten, einvernehmlich lösen.
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(3) Zur Erfüllung der sich aus diesem Abkom-
men ergebenden Aufgaben finden nach Bedarf
Besprechungen 2wischen Vertretern der Zoll-
verwaltungen der Vertragsparteien statt.

Artikel 14

Der schriftliche Verkehr 2wischen den Zoll-
verwaltungen der Vertragsparteien in Angelegen-
heiten dieses Abkommens findet in ihrer Staats-
sprache statt, wobei nach Möglichkeit jeweils
eine Übersetzung in die Staatssprache der anderen
Vertragspartei anzuschließen ist.

Artikel 15

Die Zollverwaltungen der Vertragsparteien
können die zur Vollziehung dieses Abkommens
erforderlichen Durchführungsvereinbarungen
schließen.

Artikel 16

Die Vertragsparteien verzichten untereinander
auf jeden Anspruch auf Erstattung der sich aus
der Durchführung dieses Abkommens ergebenden
Kosten.

Artikel 17

Dieses Abkommen wird gemäß dem Recht
jeder Vertragspartei angenommen. Es tritt am
sechzigsten Tag in Kraft, der auf den Tag folgt,
an dem die Vertragsparteien einander durch
diplomatischen Notenwechsel mitgeteilt haben,
daß die Voraussetzungen nach dem innerstaat-
lichen Recht der jeweiligen Vertragspartei für
das Inkrafttreten erfüllt sind.

Artikel 18

Dieses Abkommen wird auf unbestimmte
Zeit geschlossen. Es kann von jeder Vertrags-
partei schriftlich auf dem diplomatischen Weg
gekündigt werden; es tritt ein Jahr nach seiner
Kündigung außer Kraft.

GESCHEHEN in Wien, am 16. Dezember 1977,
in zwei Urschriften, jede in deutscher und pol-
nischer Sprache, von denen beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind.

Für die Regierung der Republik Österreich

K. Perrelli

Für die Regierung der Volksrepublik Polen

E. Dostojewski

Die Ermächtigung zur Durchführung des in Art. 17 vorgesehenen Notenwechsels wurde
vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Vizekanzler gegengezeichnet; das Abkommen
ist gemäß Art. 17 am 10. November 1978 in Kraft getreten.

Kreisky


